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TEIL B - T E X T 
 

ZUR SATZUNG ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 8 DER 

GEMEINDE DAMSHGEN FÜR DAS ORTSZENTRUM DAMSHAGEN  

 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

ALLGEMEINES WOHNGEBIET  
(§ 4 BauNVO, § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO) 
 

1.1 In dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA1) sind allgemein zulässig: 
- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 
1.2 In dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA1) können die ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
ausnahmsweise zugelassen werden. 
 

1.3 In dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA1) sind die ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe und 
- Tankstellen  
gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit 
ausgeschlossen. 
 

II. HINWEISE  
 
Die sonstigen Festsetzungen gelten gemäß Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 
der Gemeinde Damshagen für das Ortszentrum Damshagen fort. Dies gilt ebenso für 
nachrichtliche Übernahmen und Hinweise.  
 

 
 

 
 


